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Sehr geehrte Frau Kollegin, 

sehr geehrter Herr Kollege, 

 

die verkammerten freien Berufe übernehmen öffentliche Aufgaben – im Gesundheitswe-

sen, im Steuerwesen, in der Wirtschaftsprüfung oder in der Rechtspflege – wobei sie als 

Mittler zwischen Staat und Bürgern fungieren. Damit dies umfassend sichergestellt ist, 

werden sie vom Staat in Kammern organisiert, deren berufspolitische Aufgaben die Ver-

sorgungswerke nachhaltig gewährleisten helfen. Die berufsständische Versorgung unter-

stützt damit die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags der verkammerten freien Berufe. 

Die Parlamente der Bundesländer haben über Landesgesetze mit Ermächtigungen für die 

Satzungen der öffentlich-rechtlichen Versorgungswerke festgelegt, dass die Aufnahme der 

Berufstätigkeit in dem zur Mitgliedschaft berechtigenden Beruf den Beginn der Pflichtver-

sicherung auslöst – grundsätzlich in dem Kammerbezirk, für den das Versorgungswerk 

zuständig ist. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Automatismus ausdrücklich bestä-

tigt und sieht dadurch weder die im Grundgesetz verbürgte Vereinigungsfreiheit noch die 

allgemeine Handlungsfreiheit beeinträchtigt.  

 

Die Versorgungswerke sind von Anfang an eine Regelsicherung, die als Fundament der 

Vorsorge und zur Sicherung gegen die zentralen Lebensrisiken mit sofortigem Schutz, oh-

ne Gesundheitsprüfung und ohne Risikoselektion dient. Für alle, die mehr Schutz wün-

schen, bieten sie Möglichkeiten der Versorgungsgestaltung. 

 

Im System der Alterssicherung in Deutschland gehört die berufsständische Versorgung zur 

Regelsicherung der „1. Säule“; zusammen und gleichberechtigt mit der gesetzlichen Ren-

tenversicherung und der Beamtenversorgung. In der „2. Säule“ gibt es die betriebliche Al-

tersversorgung und schließlich in der „3. Säule“ die ergänzende Alterssicherung mit den 

privaten Lebensversicherungen und der individuellen Höherversicherung in den Versor-

gungswerken. 

 

In diesem Drei-Säulen-System haben die Versorgungswerke eine starke Position. Sie ar-

beiten ohne Inanspruchnahme von Staatszuschüssen und erfüllen ihre Aufgabe in echter 

Selbstverwaltung – individuell in jedem Berufsstand und in jeder Region. Die Angehörigen 

der jeweiligen freien Berufe wählen dazu ihre Mitglieder in die Vertreterversammlungen. 

Die Regionalität und die Ausrichtung auf den jeweiligen Berufsstand sichern die erforder-

liche Individualität bei allen Entscheidungen. Zudem schützen das ehrenamtliche Engage-

ment in der Selbstverwaltung und die Kontrolle durch alle Mitglieder vor hohen Verwal-

tungskosten.  

 

Der Staat respektiert und unterstützt die Aufgaben und Leistungen der Versorgungswerke. 

Er behandelt die Beitragszahlungen an berufsständische Versorgungswerke steuerlich nicht 

anders als Zahlungen an die gesetzliche Rentenversicherung oder die „Rürup-Rente“. 

 

Das Brandenburgische Steuerberaterversorgungsgesetz vom 18. Dezember 2001 

(GVBl.I/01, [Nr. 21], S. 290), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom  

25. Juni 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 33]), ist am 1. Januar 2002 in Kraft getreten. 

 

Die aktuelle Satzung des Steuerberaterversorgungswerkes wurde durch die Vertreterver-

sammlung am 29. Juni 2018 beschlossen und ist am 1. September 2018 nach Genehmigung 

durch das Ministerium der Finanzen in Kraft getreten. Die letzte Änderung der Satzung, 

beschlossen durch die Vertreterversammlung am 20. Juni 2025, ist am 1. Oktober 2025 in 

Kraft getreten. 
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1. Grundsätze der Mitgliedschaft und Pflichtmitgliedschaft im Versorgungs-

 werk 
 

Mitglieder des Steuerberaterversorgungswerkes können nur der Steuerberaterkammer 

Brandenburg angehörende Steuerberater, Steuerberaterinnen und Steuerbevollmächtigte 

werden. 

 

Von der Mitgliedschaft ausgenommen ist, wer 
 

1. die vorgenannten Voraussetzungen erst nach Vollendung des 60. Lebensjahres er-

füllt oder 

2. vor oder am 31. Dezember 2006 

a. bereits Mitglied einer Steuerberaterkammer im Bundesgebiet war, ohne 

Mitglied eines Versorgungswerkes im Bundesgebiet gewesen zu sein, oder 

b. bei Eintritt in die Steuerberaterkammer Brandenburg das 45. Lebensjahr be-

reits vollendet hatte. 
 

Pflichtmitglieder des Steuerberaterversorgungswerkes sind Steuerberaterinnen, Steuerbera-

ter und Steuerbevollmächtigte, 
 

1. die bei In-Kraft-Treten des Steuerberaterversorgungsgesetzes bereits Mitglieder der 

Steuerberaterkammer Brandenburg waren und zu diesem Zeitpunkt das 45. Lebens-

jahr noch nicht vollendet hatten, 

2. die nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes Mitglied der Steuerberaterkammer 

Brandenburg werden und zu diesem Zeitpunkt das 45. Lebensjahr noch nicht voll-

endet haben. 
 

Darüber hinaus werden alle Personen Pflichtmitglied im Versorgungswerk, die nach dem 

31. Dezember 2006 Mitglied der Steuerberaterkammer Brandenburg werden und zu die-

sem Zeitpunkt  

 

1. das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und  

2. nicht berufsunfähig sind. 

 

Mitglieder der Steuerberaterkammer, bei denen die oben genannten Voraussetzungen vor-

liegen und die bereits Mitglied des Versorgungswerkes der Wirtschaftsprüfer und der ver-

eidigten Buchprüfer im Land Nordrhein-Westfalen sind, werden nicht Pflichtmitglied im 

Steuerberaterversorgungswerk. 

 

Bitte beachten Sie die Erhebungsunterlagen für die Pflichtmitgliedschaft, die jedem Mitglied 

der Steuerberaterkammer persönlich mit gesonderter Post nach Eintragung in das Berufsre-

gister zugesandt werden!  

 

 

2. Freie Berufe und Pflichtversicherung im Versorgungswerk 
 

 Freie Berufe brauchen keine Pflichtversicherung wie die Versorgungswerke? 

 

Unbestritten ist sicher, dass jeder eine persönliche Versorgung gegen die Risiken des Le-

bens und zur Altersvorsorge benötigt. Die Freiheit der Berufsausübung entbindet den Frei-

berufler nicht von seiner Pflicht, angemessene Altersvorsorge zu betreiben. Eine Pflicht-

versicherung ersetzt lediglich die Pflicht des Einzelnen, für sein Alter vorzusorgen. 
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Die Erfahrung zeigt, dass auch Freiberufler hierzu eines entsprechenden Anstoßes bedür-

fen. 

 

Eine Pflichtversicherung führt also nur das herbei, was auch Verkäufer von privaten Le-

bensversicherungen anerkennen – eine ausreichende Grundversorgung mit sofortigem 

Schutz, ohne Gesundheitsprüfung gegen die Risiken des Lebens und zur Altersvorsorge 

zu konkurrenzlos günstigen Preisen mit entsprechender Dynamik. Die Anwartschaften 

bleiben frei von jedwedem Risiko, da sie nicht verpfändet werden können und im ungüns-

tigsten Fall (z.B. der Schadenshaftung) auch nicht gepfändet werden können. Die bisher 

bestehenden 91 Versorgungswerke in Deutschland sind für die Altersversorgung von über 

1 Mio. Mitgliedern (Stand 2021) zuständig.  

 

3. Die Leistungsfähigkeit des Versorgungswerkes im Verhältnis zur privaten 

Versicherungswirtschaft 
 

 Die Leistungsfähigkeit des Versorgungswerkes erscheint zu gering im Vergleich zur 

privaten Versicherungswirtschaft? 

 

Die Erfahrungen der bestehenden Versorgungswerke bestätigen, dass die Versorgungswer-

ke genauso hohe oder höhere Renditen erzielen wie private Versicherungen.  

 

Bei der Vermögensanlage sind private Versicherer und die Versorgungswerke an die glei-

chen Vorschriften des Versicherungsaufsichtsgesetzes gebunden. Es werden ebenso pro-

fessionelle Anlagespezialisten tätig, so dass eine gleich hohe und gleich sichere Vermö-

gensanlage gewährleistet wird. 

 

Es entfällt bei den Versorgungswerken allerdings ein Großteil der Verwaltungsausgaben. 

Die Versorgungswerke zahlen in der Regel die höhere Altersrente. Die Hinterbliebenen-

versorgung ist ohne Mehrbetrag mit eingeschlossen.  

 

Die Homogenität einer in sich abgeschlossenen Berufsgruppe mit vergleichsweise ho-

hem Bildungsniveau und damit verbundenem Gesundheitsbewusstsein und ver-

gleichsweise körperlich geringer Belastung führt in der Regel auch zu deutlich 

günstigeren Risikostrukturen als in anderen Versicherungsbereichen, wie der priva-

ten und der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 

4. Berechnungen von Leistungen im Rahmen einer Mitgliedschaft im Steuer-

beraterversorgungswerk Brandenburg 
 

 Welche Leistungen sind im Rahmen einer Mitgliedschaft im Versorgungswerk für die 

Altersversorgung zu erwarten? 

 

Herzstück der Satzung ist die Rentenformel, die sich aus fünf Faktoren zusammensetzt: 

 

1. Rentensteigerungsbetrag, 

2. Versicherungsjahre, 

3. persönlicher durchschnittlicher Beitragsquotient, 

4. geburtsjahrabhängiger Faktor, 

5. Eintrittsalterfaktor. 
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Der Rentensteigerungsbetrag ergibt sich aus dem jährlich aufzustellenden versicherungs-

mathematischen Gutachten und beträgt derzeit 80,00 EUR. Er wird sich nach den bisheri-

gen Erfahrungen weiterhin nach oben entwickeln. Für die Rentenberechnung wird der zum 

Zeitpunkt des Leistungsfalles geltende Rentensteigerungsbetrag herangezogen. 

 

Die Anzahl der Versicherungsjahre ist die tatsächlich zurückgelegte und mit Beiträgen 

belegte Mitgliedszeit im Versorgungswerk. 

 

Der persönliche durchschnittliche Beitragsquotient ergibt sich aus dem Verhältnis der tat-

sächlichen Monatsbeiträge zum monatlichen Regelpflichtbeitrag gemäß § 32 Abs. 2 der 

Satzung. Bei niedrigen Beiträgen ergibt sich automatisch ein niedriger Beitragsquotient.  

 

Mit dem geburtsjahrabhängigen Faktor wird dem Umstand Rechnung getragen, dass jünge-

re Jahrgänge statistisch gesehen längere Rentenbezugszeiten aufweisen. Die Höhe des Fak-

tors je Geburtsjahrgang ist aus der Anlage 1 der Satzung zu entnehmen. 

 

Durch den Eintrittsalterfaktor wird der Ausgleich geschaffen zwischen jenen Mitgliedern, 

die früh in das Versorgungswerk eintreten und eine lange Beitragszahlung aufweisen ge-

genüber jenen Mitgliedern, die erst später Mitglieder im Versorgungswerk werden und 

relativ wenig an Beiträgen einzahlen. Die Höhe des Faktors ergibt sich aus der Anlage 2 

der Satzung. 

 

Das Produkt dieser Faktoren ergibt die Monatsrente (Altersrente): 

 

Monatsrente 

(Altersrente) 
= 

Renten-

steige-

rungsbe-

trag 

x 

Versiche-

rungs- 

jahre 

x 

persönli-

cher Ø 
Beitrags-

quotient 

x 

geburts-

jahrab-

hängiger 

Faktor 

x 

Eintritts-

alterfak-

tor 

 

Zur Erläuterung stellen wir folgende Fallgruppen vor: 

(Die konkreten Rententabellen gehen Ihnen mit den „persönlichen Erhebungsunterlagen“, 

nach Begründung der Kammermitgliedschaft - Eintragung in das Berufsregister - zu.) 

 

4.1.     Angestellte Pflichtmitglieder 

 

Beispiele: 

 

a) Ein bei Eintritt 40-jähriges Mitglied kann bei laufender Einzahlung des Höchstbeitra-

ges zum 67. Geburtstag mit einer Altersrente von 2.205,23 EUR monatlich rechnen: 

 

2.205,23 

EUR 
= 

80,00 

EUR 
x 27 Jahre x 

1,0 = 

1.571,70/ 

1.571,70 

x 0,9075 x 1,125 

 

Hinsichtlich der Absicherung im Falle der Berufsunfähigkeit sollte dieses Mitglied al-

lerdings folgende Überlegung anstellen: 

 

Die Berufsunfähigkeitsrente aus dem Versorgungswerk betrüge 1.257,80 EUR. Wer 

keine Beiträge mehr an die gesetzliche Rentenversicherung entrichtet, verliert in ab-

sehbarer Zeit seinen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsrente.  
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Denn nach § 43 SGB VI ist ein Rentenantrag nur dann aussichtsreich, wenn in den 

letzten fünf Jahren vor der BU mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge eingezahlt wur-

den. Es könnte daher zu einer Versorgungslücke kommen. Es ist daher unbedingt bei 

der gesetzlichen Rentenversicherung zu klären, ob es möglich ist, einen Mindestbei-

trag zu entrichten, um die BU-Ansprüche aufrecht zu erhalten. Alternativ kann an den 

Abschluss einer privaten, befristeten Berufsunfähigkeitsversicherung gedacht werden.  

 

b) Ein bei Eintritt 30-jähriges Mitglied kann bei laufender Einzahlung des Höchstbeitra-

ges zum 67. Geburtstag mit einer Altersrente von 3.069,34 EUR monatlich rechnen: 

 

3.069,34 

EUR 
= 

80,00 

EUR 
x 37 Jahre x 

1,0 = 

1.571,70/ 

1.571,70 

x 0,8825 x 1,1750 

 

Hinsichtlich der Absicherung im Falle der Berufsunfähigkeit beträgt die monatliche 

Rente im Versorgungswerk 1.858,19 EUR. Es ist hier allerdings zu bedenken, dass der 

Berufsunfähigkeitsbegriff im Versorgungswerk anders formuliert ist als bei der gesetz-

lichen Rentenversicherung im Sozialgesetzbuch VI.  

 

4.2.    Selbstständige Pflichtmitglieder 

 

Beispiele: 

 

a) Ein Mitglied war bei Eintritt 35 Jahre alt. Es weist bei Rentenbeginn 32 Mitgliedsjahre 

auf und hat immer den halben Höchstbeitrag entrichtet. Dies ergibt bei einem Renten-

steigerungsbetrag von 80,00 EUR eine Altersrente von 1.317,44 EUR monatlich: 
 

1.317,44 

EUR 
= 

80,00 

EUR 
x 32 Jahre x 

0,5 = 

785,85 / 

1.571,70 

x 0,8950 x 1,1500 

 

b) Ein 40-jähriges Mitglied kann bei laufender Einzahlung des halben Höchstbeitrages 

zum 67. Geburtstag mit einer Altersrente von 1.102,61 EUR monatlich rechnen: 
 

1.102,61 

EUR 
= 

80,00 

EUR 
x 27 Jahre x 

0,5 = 

785,85 / 

1.571,70 

x 0,9075 x 1,125 

 

Die Berufsunfähigkeitsrente betrüge in diesem Fall 628,90 EUR. Sollte das Mitglied 

vorher als freiwilliges Pflichtmitglied bei der gesetzlichen Rentenversicherung versi-

chert gewesen sein, dann gelten dieselben Überlegungen wie zu Beispiel 4.1.a). In je-

dem Falle sollten Selbständige ihre Absicherung für den Berufsunfähigkeitsfall prüfen 

und gegebenenfalls eine entsprechende Vorsorge treffen.  

 

5.   Grundsätzliche Überlegungen zur Mitgliedschaft 

 
Es sollte grundsätzlich bedacht werden, dass auch bei knappen Mitteln, gerade in jüngeren 

Berufsjahren, ausreichend und angemessen für das Alter vorgesorgt wird. Die Einbezie-

hung des Wertes der Praxis oder eines Gesellschaftsanteils in die Altersversorgung sollte 

hinreichend geprüft werden. Es ist zu bedenken, ob künftig die Praxiswerte wie bisher rea-

lisierbar sind. Dabei darf nicht unberücksichtigt bleiben, dass es sich in jedem Fall um im-

materielle Werte handelt, die auch starken Marktschwankungen unterworfen sind. 
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Als Besonderheit ist auch zu berücksichtigen, dass, anders als bei anderen freien Berufen, 

die Tätigkeit häufig in der Rechtsform der GmbH ausgeübt wird. Damit sind viele Berufs-

angehörige zunächst „Angestellte i. S. § 58 StBerG“ und werden lediglich wegen maßgeb-

licher Beteiligungen an der Gesellschaft wie Selbstständige behandelt. Zu berücksichtigen 

ist ferner, dass in einem langen Berufsleben auch Änderungen in den Erwerbsbiographien 

eintreten können. Hier sei z. B. der „Statuswechsel“ vom Angestellten zum Selbstständigen 

oder umgekehrt genannt. Erfolgen solche Veränderungen und es besteht keine Mitglied-

schaft im Versorgungswerk, entsteht ggf. eine Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenver-

sicherung mit einem anderen Leistungsspektrum.  

 

Alles in allem: Das Versorgungswerk ist als Teil der ersten Säule der Alterssicherung das 

Fundament der Altersvorsorge der Angehörigen der freien Berufe, weil es  
 

– verlässlich und generationenfest  

– wirtschaftlich und subventionsfrei 

– jederzeit transparent 

ist. 

 

6. Fachkundige Beratung in die Entscheidung einbeziehen 
 

Selbstverständlich stehen Ihnen Vorstand und Geschäftsstelle des Versorgungswerkes für 

die Beantwortung auftretender Fragen zur Verfügung. 

 

Darüber hinaus empfehlen wir in Zweifelsfällen die Konsultation der gesetzlichen Renten-

versicherung bzw. von Rentenberatern. Rentenberater werden gerichtlich zugelassen und 

können gleichfalls die Prozessvertretung in Fragen der Krankenversicherung, Pflegeversi-

cherung, Unfallversicherung und des Versorgungsrechtes übernehmen. Damit wäre auch 

eine entsprechende fachliche Kompetenz gegeben. Die Kosten für die Inanspruchnahme 

der Beratung richten sich nach der Bundesrechtsanwaltsgebührenordnung.  

 

Die Erhebungsunterlagen einschließlich Gesetz und Satzung werden den Mitgliedern der 

Steuerberaterkammer Brandenburg nach Eintragung in das Berufsregister zugesandt.  

 

 

Mit freundlichen und kollegialen Grüßen       Potsdam, 01. Dezember 2025 

 

Der Vorstand  


